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Allgemeines 

Für die Nordumfahrung Frankenbach/ Neckargartach wird der Streckenabschnitt zwischen der Grun-

däckerstraße und der L1100 neu gebaut (Lückenschluss). Die bestehende Alexander-Baumann-Straße 

wird in Teilen in beide Fahrtrichtungen zweispurig ausgebaut, die Knotenpunkte entsprechend 

umgebaut.  

In einer durch die Stadt Heilbronn bereits durchgeführten Verkehrsuntersuchung wurde die Dimen-

sionierung der Nordumfahrung und der Knotenpunkte vorgenommen. Ein ebenfalls vorangegange-

nes Sicherheitsaudit stellte fest, dass die Knotenpunkte entlang der Nordumfahrung mit Lichtsignal-

anlagen (LSA) zu regeln sind.  

Die Nordumfahrung soll im Westen an die bestehende B39 angebunden werden. Hierfür soll die be-

stehende Kreuzung B39/ Franz-Reichle-Straße zu einer Einmündung umgebaut und entsprechend der 

Voruntersuchung signalisiert werden. Des Weiteren war durch die Stadt Heilbronn vorgegeben, dass 

die aus Kirchhausen kommende B39 am Knotenpunkt als übergeordnete Straße in die Nordumge-

hung übergeht. Die bestehende B39 soll von Frankenbach kommend als künftig untergeordnete 

Straße südlich im Knotenpunkt angebunden werden.  
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Ergänzend soll geprüft werden, ob der Knotenpunkt B39/Franz-Reichle-Straße in seiner ursprüngli-

chen Knotenpunktgeometrie beibehalten werden kann. Auch die Straßenwidmung soll aus dem Be-

stand übernommen werden, d. h. die B39 aus Kirchhausen und Frankenbach bleibt weiterhin die 

übergeordnete Straße, an die die Franz-Reichle-Straße von Norden und der Wirtschaftsweg im Süden 

als untergeordnete Straßen anbinden. Die Kreuzungsvariante wird ebenfalls mit einer LSA ausgestat-

tet. 

Diese Stellungnahme beschreibt und vergleicht die folgenden Knotenpunktvarianten: 

 Variante 1 „signalisierte Einmündung“ 

 Variante 2 „signalisierte Kreuzung“ 

Um eine vergleichende Bewertung der Verkehrsqualität am betrachteten Knotenpunkt durchführen 

zu können, wurden Verkehrsqualitätsberechnungen für die beiden Knotenpunktvarianten jeweils für 

die Vormittags- und Nachmittagsspitzenstunde aufgestellt. Den Berechnungen liegen Verkehrszahlen 

für das Prognosejahr 2030 zugrunde, hierfür wurden die Verkehrszahlen aus dem Gutachten „Ver-

kehrsuntersuchung der Nordumfahrung Frankenbach/ Neckargartach“ [gevas humberg & partner, 

2018] herangezogen. Die Untersuchungen und Ermittlungen der theoretischen Leistungsfähigkeiten 

der Knotenpunkte erfolgt nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 

2015). Die Berechnungstabellen mit den Eingangsdaten und Ergebnissen sind im Anhang ersichtlich. 

Das Berechnungsverfahren für signalisierte Knotenpunkte prüft, ob die zu erwartende Verkehrsbelas-

tung in der Bemessungsstunde mit der gewünschten Qualität des Verkehrsablaufs abgefertigt wer-

den kann. Zur Einteilung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) A bis F gelten für den Kfz-

Verkehr die Grenzwerte der mittleren Wartezeiten. Die Grenzwerte und verbalen Beschreibungen 

der Qualitätsstufen des HBS 2015 sind im Anhang beigefügt. 

Über die Verkehrsqualität hinaus ist die Länge des Rückstaus von Bedeutung. Der Stauraum der Ab-

biegespuren ist so zu bemessen, dass zum einen die wartenden Abbieger nicht in den Nachbarstrei-

fen (Grundfahrstreifen) stauen und zum anderen der Zufluss in den Abbiegestreifen gewährleistet ist. 

Um die Erreichbarkeit der Abbiegespuren in allen Fällen zu gewährleisten, sollte der jeweils höchste 

Wert der Staulänge in einer Zufahrt gewählt werden. Aus verkehrstechnischer Sicht ist der jeweils 

höhere Wert für die Aufstelllänge zu empfehlen, damit die Erreichbarkeit der schwach belasteten 
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Abbiegespuren gewährleistet ist. Neben der Verkehrsqualität werden auch die erforderlichen Um-

baumaßnahmen, die Attraktivität der Wege-/Streckenführung und das Signalkonzept vergleichend 

bewertet.  
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Beschreibung der Knotenpunktvarianten: 

Variante 1 „signalisierte Einmündung“ 

Die bestehende Kreuzung B39/ Franz-Reichle-Straße wurde in der bereits durchgeführten Verkehrs-

untersuchung  als Einmündung umgebaut (Vorgabe Stadt Heilbronn, siehe Abbildung 1). Dabei soll 

die Nordumfahrung zur Steigerung der Attraktivität in eine übergeordnete Straße umgewidmet und 

die B39 von Frankenbach kommend als untergeordnete Straße südlich angebunden werden. Der 

Wirtschaftsweg zu den süd-westlich gelegenen Einsiedlerhöfen bindet unsignalisiert in der Neben-

richtungszufahrt an (abgerückt vom Knotenpunkt) und kann somit in seinem heutigen Verlauf beibe-

halten werden. Im Zuge der Nordumfahrung soll die Einmündung zukünftig mit einer Lichtsignalanla-

ge (LSA) geregelt werden. 

 

Abbildung 1: Lageplan Variante 1 „signalisierte Einmündung“ 
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Die Hauptrichtung verläuft entlang der B39 von Kirchhausen zu der neu geplanten Nordumfahrung 

(Vorfahrtsstraße). Am Knotenpunkt sind alle Kfz-Fahrtrichtungsbeziehungen erlaubt. Für die Linksab-

bieger der östlichen Hauptrichtungszufahrten sind separate Abbiegespuren vorhanden. Auch für die 

Links- und Rechtseinbieger sind eigene Spuren vorgesehen. Entlang der Hauptrichtung verläuft nörd-

lich ein Geh- und Radweg. Für Fußgänger und Radfahrer wird in der östlichen Knotenpunktzufahrt 

eine Furt zur Querung der Hauptrichtung geschaffen. Damit sind alle erforderlichen Wegeverbindun-

gen geschaffen. 

Die Lage der geplanten Bushaltestelle bleibt in etwa an der heutigen Stelle und wird in der unterge-

ordneten B39 mit Busbuchten ausgebildet. Die Bushaltestelle ist derzeit nur sehr schwach frequen-

tiert. Auf Querungshilfen oder Ähnliches kann somit verzichtet werden.  

Die LSA soll zukünftig koordiniert mit den Nachbaranlagen im Zuge der Nordumfahrung betrieben 

werden, um die Attraktivität der Strecke zu steigern. Zur Einrichtung einer Koordinierung wurden 

dieselben Umlaufzeiten wie an der LSA L1100/ Nordumfahrung als maßgebendem Knotenpunkt ge-

wählt, auch wenn diese lokal geringer gewählt werden könnten. D. h. in der Morgenspitzenstunde 

liegt eine Umlaufzeit von 100 s und in der Abendspitzenstunde von 115 s vor. Die Festzeitprogramme 

wurden durch gevas humbeg & partner entwickelt, die Zwischenzeiten wurden geschätzt.  

Zur Steuerung der LSA stehen 3 Phasen zur Verfügung (siehe Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Phasenfolgeplan Variante 1 „signalisierte Einmündung“ 
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Am Knotenpunkt berechnet sich für die Morgen- und Abendspitzenstunde die Gesamt-Qualitätsstufe 

C (Auslastungsgrad von 53 % bzw. 44 %). Bei der Verkehrsqualitätsberechnung zeigt sich in beiden 

Spitzenstunden, dass sich für alle Verkehrsbeziehungen wegen kurzer Wartezeiten mindestens die 

Qualitätsstufe A (sehr gut), B (gut) und C (befriedigend) erreichen lässt.  

Es ergeben sich am betrachteten Knotenpunkt aus den Verkehrsqualitätsberechnungen der beiden 

Spitzenstunden folgende erforderlichen Aufstelllängen (95%-Staulänge): 

 Zufahrt West: Empfehlung 120 m 

o Geradeaus: 120 m 

o Rechtsabbieger: 110 m 

 Zufahrt Ost: Empfehlung 60 m 

o Geradeaus: 25 m 

o Linksabbieger: 60 m 

 Zufahrt Süd: Empfehlung 130 m 

o Rechtsabbieger: 40 m 

o Linksabbieger: 130 m 

Die Berechnungsergebnisse sind Tabelle 1 zu entnehmen. 
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Variante 2 „signalisierte Kreuzung“ 

Die bestehende unsignalisierte Kreuzung B39/ Franz-Reichle-Straße soll zukünftig mit einer Lichtsig-

nalanlage (LSA) geregelt werden (siehe Abbildung 3). Ein kompletter Umbau des Knotenpunkts er-

folgt nicht, nur geringe bauliche Anpassungen werden vorgesehen (z. B. Verschiebung der Busbucht 

wegen Fußgängerfurt). 

 

Abbildung 3: Lageplan Variante 2 „signalisierte Kreuzung“ (Quelle: Google Earth) 

Die Hauptrichtung verläuft entlang der B39. Die Franz-Reichle-Straße von Norden und der Wirt-

schaftsweg zu den Einsiedlerhöfen binden als untergeordnete Straße an die B39 (übergeordnete 

Straße) an. Am Knotenpunkt sind alle Kfz-Fahrtrichtungsbeziehungen erlaubt. Für die Linksabbieger 

der beiden Hauptrichtungszufahrten sind separate Abbiegespuren vorhanden. Die Rechtsabbieger 

der süd-östlichen Zufahrt werden frei und signalisiert wegen der Fußgänger-/ Radfahrer-Querung 

neben einer Dreiecksinsel geführt. Beide Nebenrichtungszufahrten sind einspurig befahrbar, d. h. 

werden als Mischspuren betrieben. 
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Entlang der Hauptrichtung verläuft nördlich ein Geh- und Radweg, der im Knotenpunktbereich über 

Fußgängerfurten (Doppelfurt und über Rechtsabbiegespur) geführt wird. Eine zusätzliche Fußgänger-

furt ist zur Herstellung aller Wegeverbindungen über die süd-östliche Hauptrichtung vorgesehen. 

In der östlichen Zufahrt kann die bestehende Busbucht, die ca. 40 m vor dem Knotenpunkt liegt bei-

behalten werden, in der Gegenrichtung ist eine Verschiebung der Busbucht erforderlich (Fußgänger-

querung).  

Die LSA soll wie in Variante 1 koordiniert mit den Nachbaranlagen im Zuge der Nordumfahrung be-

trieben werden, um die Attraktivität der Strecke zu steigern. Auch hier werden zur Aufrechterhaltung 

der Koordinierung dieselben Umlaufzeiten wie an der LSA L1100/ Nordumfahrung als maßgebender 

Knotenpunkt gewählt, auch wenn diese lokal geringer gewählt werden könnten. D. h. in der Morgen-

spitzenstunde liegt eine Umlaufzeit von 100 s und in der Abendspitzenstunde von 115 s vor. Die Fest-

zeitprogramme wurden durch gevas humbeg & partner entwickelt, die Zwischenzeiten sind dabei 

geschätzt.  

Zur Steuerung der LSA stehen 5 Phasen zur Verfügung (siehe Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Phasenfolgeplan Variante 2 „signalisierte Kreuzung“ 
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Die Nebenrichtungszufahrten werden aufgrund der schwachen Verkehrszusammensetzung in der 

südwestlichen Zufahrt getrennt freigegeben. Dabei werden die Fußgänger über die Hauptrichtung 

bedingt verträglich mit der schwachen Nebenrichtung geführt. 

Für die signalisierte Kreuzung berechnet sich für die Morgenspitzenstunde die Gesamt-Qualitätsstufe 

F (Auslastungsgrad von 113 %) und für die Abendspitzenstunde die Qualitätsstufe D (Auslastungsgrad 

von 66 %). 

In der Morgenspitzenstunde ist das Verkehrsaufkommen in der nord-westlichen Zufahrt so hoch, 

dass zum einen die vor Rot wartenden Linksabbieger in den Grundfahrstreifen stauen und zum ande-

ren das hohe Aufkommen der Geradeausfahrer in Richtung Frankenbach die Erreichbarkeit der Ab-

biegespur behindern. Deshalb weist die Berechnung der Verkehrsqualität für die Zufahrt West in der 

Morgenspitzenstunde die Qualitätsstufe F (ungenügend) und einem Sättigungsgrad von x = 1,172 

deutliche Überlastung aus, gleiches gilt für die östliche Zufahrt. 

Auch der Mischfahrstreifen der nördlichen Zufahrt erreicht morgens mit QSV E (mangelhaft) eine 

schlechte Qualitätsstufe, der Auslastungsgrad liegt mit x = 0,803 jedoch unter der Sättigungsgrenze 

(0,90). 

In der Abendspitzenstunde berechnet sich in allen Zufahrten jeweils für mindestens eine Fahrspur die 

Qualitätsstufe D (ausreichend), alle Sättigungsgrade liegen aber unter 0,90 (keine Übersättigung). 

Die Berechnungsergebnisse sind Tabelle 2 zu entnehmen. 

Variante 2 - optimiert  

Zusätzlich wurde untersucht, mit welchen baulichen Maßnahmen die Verkehrsqualität an dem be-

reits im Bestand leistungskritischen Knotenpunkt verbessert werden kann. Aufgrund der starken 

Linksabbieger der westlichen Zufahrt und der daraus resultierenden Rückstaus wird die Verlängerung 

der Linksabbiegespur von 115 m auf mindestens 180 m (Verlängerung um mindestens 65 m) vorge-

schlagen und bewertet. Darüber hinaus wird eine zusätzliche Rechtseinbiegespur in der nördlichen 

Zufahrt mit einer Aufstelllänge von mindestens 60 m angeboten. Dies erfordert zusätzliche Umbau- 

und Ausbaumaßnahmen. Das Signalisierungskonzept wird weiterhin mit einer Umlaufzeit von 100 s 

morgens und 115 s abends übernommen. 

Am Knotenpunkt berechnet sich mit Umsetzung der genannten Optimierungsmaßnahmen für die 

Morgenspitzenstunde die Gesamt-Qualitätsstufe E (Auslastungsgrad von 80 %) und für die Abend-
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spitzenstunde die Gesamt-Qualitätsstufe D (Auslastungsgrad von 57 %). Dadurch verbessert sich die 

Qualitätsstufe morgens von QSV F auf E (der Auslastungsgrad sinkt von 113 % auf 80 %), abends 

bleibt weiterhin QSV D (der Auslastungsgrad sinkt von 66 % auf 57 %). 

Die Mischspur für Geradeausfahrer und Rechtsabbieger der westlichen Zufahrt weist morgens QSV E 

aus, der Sättigungsgrad liegt knapp über der Leistungsgrenze (x = 0,929). Für alle anderen Verkehrs-

beziehungen wird morgens und abends wegen kurzer Wartezeiten mindestens die Qualitätsstufe D 

(ausreichend) oder besser erreicht, die Sättigungsgrade liegen alle deutlich unter 0,90 (keine Über-

sättigung der Zufahrt).  

Die Berechnungsergebnisse sind Tabelle 3 zu entnehmen. 
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Vergleichende Bewertung der Knotenpunktvarianten: 

Erforderliche Umbaumaßnahmen 

Die Einmündung (Variante 1) wird nördlich des bestehenden Knotenpunkts neu gebaut, die nicht 

mehr genutzte Verkehrsfläche ist zu begrünen. Der Wirtschaftsweg wird in seiner Lage beibehalten 

und bindet im Nebenrichtungsarm an. Die Bushaltestellen (Busbuchten) sind neu in der Nebenrich-

tungszufahrt anzulegen. Für die Neugestaltung des Knotenpunkts sind umfangreiche Baumaßnahmen 

und ein hoher Flächenverbrauch erforderlich. 

An der bestehenden Kreuzung (Variante 2) soll die vorhandene Verkehrsfläche genutzt werden, zu-

sätzliche Fahrspuren oder die Verlängerung von bestehenden Abbiegespuren sind nicht geplant. Für 

die Querung von Fußgänger und Radfahrern sind zusätzliche Fußgängerfurten vorzusehen. Die Lage 

der östlichen Furt erfordert die Verlegung der Bushaltestelle. Um am Knotenpunkt eine ausreichende 

Verkehrsqualität zu erreichen sind zu den schon o.g. vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen 

zusätzliche bauliche Ertüchtigungsmaßnahmen erforderlich.  

Attraktivität der Wege-/ Streckenführung 

Mit der Nordumfahrung Frankenbach/ Neckargartach soll eine verkehrliche Entlastung der Gemein-

den Frankenbach und Neckargartach erzielt werden. Um die Attraktivität der Nordumfahrung zu 

steigern wurde der bestehende Knotenpunkt B39/ Franz-Reichle-Straße in eine Einmündung (Varian-

te 1) umgebaut, bei der die B39 aus Kirchhausen als übergeordnete Straße in die Nordumfahrung 

übergeht und die aus Frankenbach kommende B39 als untergeordnete Straße südlich anbindet. Da-

mit wird die Streckenführung (Vorfahrtrichtung) den gewünschten verkehrlichen Entwicklungen an-

gepasst bzw. unterstützt diese. Mit Hilfe der geplanten LSA soll die Verkehrsbelastung von Kirchhau-

sen in Fahrtrichtung Frankenbach (Rechtsabbieger der westlichen Zufahrt) zusätzlich gesteuert, d. h. 

reduziert bzw. dosiert werden und somit zur Verkehrsentlastung der Gemeinden Frankenbach und 

Neckargartach beitragen. 

Bei der Beibehaltung der bestehenden Kreuzung (Variante 2) bleibt die B39 von Kirchhausen nach 

Frankenbach bzw. umgekehrt weiterhin übergeordnete Straße. Die Kfz, die zukünftig die Nordumfah-

rung nutzen wollen, treten am Knotenpunkt als wartepflichtige Linksabbieger auf und müssen ihre 
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Freigabezeit anfordern. Neben der Freigabezeitanforderung stellt zusätzlich die Kurvenfahrt – insbe-

sondere für den Schwerlastverkehr – einen sogenannten „Widerstand“ dar, der dazu beiträgt, dass 

die Attraktivität der Nordumfahrung sinkt und die Nutzung der B39 durch die Gemeinden Franken-

bach begünstigt. Es wäre ggf. mittels makroskopischer Verkehrsmodelle zu überprüfen, in welchem 

Ausmaß sich dies auf die Verkehrsverlagerung auswirkt. 

Signalisierungskonzept und Verkehrsqualität 

An der signalisierten Einmündung (Variante 1) ist ein dreiphasiger Grundablauf versorgt. Die baulich 

getrennte Rechts- und Linkseinbiegespur in der Nebenrichtungszufahrt ermöglicht die richtungsbe-

zogene Signalisierung beider Fahrtrichtungsbeziehungen. Insofern nur eine Anforderung der Rechts-

einbieger vorliegt, kann eine gemeinsame Schaltung mit den Linksabbiegern (Übereckbeziehung) und 

der Geradeausfahrern der östlichen Hauptrichtungszufahrt erfolgen (ohne Schaltung der Nebenrich-

tungsphase).  

Die Eigensignalisierung in der Nebenrichtung ermöglicht somit ein hohes Maß an Flexibilität bei der 

Schaltung der Fahrtrichtungsbeziehungen miteinander und erhöht dadurch die Verkehrsqualität am 

Knotenpunkt, da sowohl eine unnötige Unterbrechung der östlichen Hauptrichtung vermieden wird 

(insofern keine Linkseinbiegeanforderung ansteht), aber auch während der Nebenrichtungsphase 

zusätzliche Freigabezeiten für die Rechtseinbieger in der Linksabbiegephase angeboten werden.  

Die neu zu bauende Einmündung wurde so dimensioniert, dass die Verkehre sowohl in der Morgen- 

als auch in der Abendspitzenstunde leistungsfähig abgewickelt werden können. Hierfür wurden sepa-

rate Abbiegespuren mit ausreichender Aufstelllänge vorgesehen.  

Der signalisierten Kreuzung (Variante 2) liegt ein 5-phasiger Grundablauf zu Grunde. Um die zusätzli-

chen Phasen zu schalten bzw. um den zusätzlichen Fahrtrichtungsbeziehungen (4. Zufahrt) ausrei-

chende Freigabezeit unter Beibehaltung der Umlaufzeit anbieten zu können, sind die Freigabezeiten 

der anderen Zufahrten zu reduzieren (Freigabezeitumverteilung). Dadurch verschlechtert sich die 

Verkehrsqualität der einzelnen Fahrzeugströme an der Kreuzung gegenüber der der Einmündung. 

Da in den Nebenrichtungszufahrten jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung steht, kann nicht unter-

schieden werden, welche Fahrtrichtungsbeziehung angefordert hat, d. h. eine selektive Schaltung 

von Rechts- und Linkseinbiegern ist nicht möglich. Bei Anforderung der Nebenrichtung ist somit im-

mer eine Unterbrechung beider Hauptrichtungszufahrten erforderlich, wodurch die Leistungsfähig-

keit der Hauptrichtungszufahrten und somit auch die des Knotenpunkts ggf. auch unnötigerweise 
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verschlechtert wird. 

An der Kreuzung kann ohne zusätzliche bauliche Maßnahmen in der Morgenspitzenstunde aufgrund 

der hohen Verkehrsbelastung keine ausreichende Verkehrsqualität am Knotenpunkt erreicht werden 

(QSV F). Den Verkehrsqualitätsberechnungen ist zu entnehmen, dass sich morgens massive Rück-

stausituationen in der westlichen Hauptrichtungszufahrt einstellen werden. In der Abendspitzen-

stunde können die Verkehre leistungsfähig abgewickelt werden.  
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Zusammenfassung und Empfehlung 

Die Nordumfahrung hat zum Ziel die Gemeinden Frankenbach und Neckargartach verkehrlich zu ent-

lasten. Um eine Verkehrsverlagerung, insbesondere des Schwerlastverkehrs zu erzielen, ist eine hohe 

Attraktivität der Nordumfahrung zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wird die Nordumfahrung in 

Teilen zweispurig in beide Fahrtrichtungen ausgebaut, die Knotenpunkte sind so zu dimensionieren, 

dass eine ausreichende Verkehrsqualität (maximal QSV D) erreicht wird. Sogenannte „Widerstände“ 

sind zu vermeiden.  

Die Nordumfahrung Frankenbach/ Neckargartach bindet im Westen an den Knotenpunkt B39/Franz-

Reichle-Straße an. Der Knotenpunkt ist zukünftig mit einer LSA zu regeln. Für diesen Knotenpunkt 

wurden die beiden Ausbauvarianten „signalisierte Einmündung“ (Variante 1) und „signalisierte Kreu-

zung“ (Variante 2) untersucht und bewertet.  

Die Variante 1 „signalisierte Einmündung“ sieht den Umbau der bestehenden Kreuzung zu einer Ein-

mündung vor, bei der die B39 aus Kirchhausen als übergeordnete Straße in die Nordumfahrung 

übergeht. Die bauliche Trennung der Rechts- und Linksabbiegespuren ermöglicht ein hohes Maß an 

Flexibilität bei der Schaltung der Fahrtrichtungsbeziehungen miteinander und erhöht dadurch die 

Verkehrsqualität am Knotenpunkt. Der Knotenpunkt erreicht sowohl in der Morgen- als auch Abend-

spitzenstunde jeweils QSV = C. 

Bei der Variante 2 „signalisierte Kreuzung“ wird die ursprüngliche Lage und Ausbauform des Knoten-

punkts beibehalten. Die B39 von Kirchhausen nach Frankenbach soll weiterhin übergeordnete Straße 

bleiben, so dass die Kfz, die die Nordumfahrung nutzen wollen, am Knotenpunkt als wartepflichtige 

Linksabbieger auftreten („Widerstand“). Die Bedienung der zusätzlichen Fahrtrichtungsbeziehungen 

der vierten Zufahrt erfordert das Schalten von separaten Phasen. Unter Beibehaltung der Umlaufzeit 

erfolgt dies zu Lasten der Freigabezeit der anderen Zufahrten (Freigabezeitumverteilung) und führt 

somit zur Verschlechterung der Verkehrsqualität. In der Abendspitzenstunde wird zwar an der Kreu-

zung QSV = D erreicht, morgens wird aber mit QSV = F keine ausreichende Verkehrsqualität erzielt. 

Selbst mit den vorgeschlagenen kurzfristigen Optimierungsmaßnahmen erreicht die Kreuzung in der 

Morgenspitzenstunde weiterhin nur QSV = E und es wären zusätzliche bauliche Maßnahmen vorzu-

nehmen. 
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Es wird empfohlen Variante 1 umzusetzen, da neben einer besseren Verkehrsqualität (QSV C) auch 

sogenannte „Widerstände“ für die starken Verkehrsströme der Nordumfahrung durch den Umbau 

des Knotenpunkts zur Einmündung inklusive Umwidmung der Straßen vermieden werden. Durch die 

Steigung der Attraktivität trägt diese Ausbauvariante auch zur Entlastung der Stadtteile Frankenbach 

und Neckargartach bei.  
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Anhang  
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Abkürzungsverzeichnis 

 

C = Kapazität eines Verkehrsstroms oder Fahrstreifens 

fin = Instationaritätsfaktor 

FS =  Fahrstreifen 

G, R, L = Fahrtrichtung Gerade, Rechts, Links 

HBS = Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

Kfz =  Kraftfahrzeuge 

LS = Stauraumlänge 

LSA = Lichtsignalanlage 

m = mittlere Eintreffenszahl 

Pkw = Personenkraftwagen 

q = Verkehrsstärke 

QSV = Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs 

S = Sicherheit gegen Überstauung 

tB = Zeitbedarfswert 

tF = Freigabezeit 

tU = Umlaufzeit 

tW = mittlere Wartezeit 

T = Untersuchungszeitraum 

TW = Wartezeit Untersuchungszeitraum 

x = Auslastungsgrad/ Sättigungsgrad 
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Tabelle 1: Verkehrsqualitätsberechnung für die Morgen- und Abendspitzenstunde (Variante 1) 
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Tabelle 2: Verkehrsqualitätsberechnung für die Morgen- und Abendspitzenstunde (Variante 2) 
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Tabelle 3: Verkehrsqualitätsberechnung für die Morgen- und Abendspitzenstunde (Var. 2 opt.) 
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S4.2.2 Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs 
 

Zur Einteilung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) A bis F gelten für die einzelnen Ver-

kehrsarten und Verkehrsmittel die Grenzwerte der mittleren oder der maximalen Wartezeit nach 

Tabelle S4-1. 
 

Tabelle S4-1: Grenzwerte für die Qualitätsstufen der verschiedenen Verkehrsarten 
 

Zulässige Wartezeit 

für… 

Kfz-Verkehr signalisier-

te Knotenpunkte 

Mittlere Wartezeit 

Kfz-Verkehr unsignali-

sierte Knotenpunkte 

Mittlere Wartezeit 

ÖPNV 

Mittlere Wartezeit 

Fußgänger und 

Radverkehr 

Maximale Wartezeit 

QSV A ≤ 20 s ≤ 10 s ≤ 5 s ≤ 30 s 

QSV B ≤ 35 s ≤ 20 s ≤ 15 s ≤ 40 s 

QSV C ≤ 50 s ≤ 30 s ≤ 25 s ≤ 55 s 

QSV D ≤ 70 s ≤ 45 s ≤ 40 s ≤ 70 s 

QSV E > 70 s > 45 s ≤ 60 s ≤ 85 s 

QSV F q > C q > C > 60 s > 85 s 

 

Die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs bedeuten: 

QSV A: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr kurz. 

QSV B: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer kurz. Alle während der 

Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Kraftfahrzeuge können in der 

nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren. 

QSV C: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer spürbar. Nahezu alle 

während der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Kraftfahrzeuge 

können in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren. Auf dem betrachteten Fahrstreifen 
tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit nur gelegentlich ein Rückstau auf. 

QSV D: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer beträchtlich. Auf dem 

betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit häufig ein Rückstau 

auf. 

QSV E: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer lang. Auf dem be-

trachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit in den meisten Um-

läufen ein Rückstau auf. 

QSV F: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr lang. Auf dem 

betrachteten Fahrstreifen wird die Kapazität im Kfz-Verkehr überschritten. Der Rückstau 

wächst stetig. Die Kraftfahrzeuge müssen bis zur Weiterfahrt mehrfach vorrücken. 
 

Tabelle 4: Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs 


